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	Eigenerklärung zur Ermittlung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Dieses Formblatt ist von jedem Bieter / Mitglied einer Bietergemeinschaft auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterzeichnen.



	Vergabe-Nr.:
	VV-2025-0202

	Stand:
	[bookmark: Text1]     



	Name des Bieters / der Bietergemeinschaft:
	     



	Name des Unternehmens:
	     

	Zuständiger Bearbeiter:
	     

	Funktion:
	     

	Anschrift:
	Adresszusatz
Straße, Nr.
PLZ, Ort

	Telefon:
	     

	Telefax:
	     

	E-Mail:
	     



	Das Bundesamt für Auswärtiger Angelegenheiten (BfAA) ist als öffentlicher Auftraggeber nach § 3 Abs. 1 Vergabestatistikverordnung (VergStatVO) verpflichtet, statistische Daten über Bieter / Bietergemeinschaften an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zu übermitteln. Hierzu gehören auch Daten in Bezug auf die Unternehmensgröße gemäß der Empfehlung der EU-Kommission Nr. 2003/361. Bei dem o.g. Unternehmen handelt es sich ein



	|_|
	Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Mio. EUR.

	|_|
	Kleines Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. EUR.

	|_|
	Mittleres Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. EUR.

	|_|
	Großes Unternehmen, da keine der o.g. Eigenschaften zutrifft.



	     
(Ort, Datum)
	     
(Name des Zeichnenden, Funktion)

	
	

	Bei der Nutzung elektronischer Mittel beim Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten im Vergabeverfahren genügt die Textform gemäß § 53 Abs.1 i.V.m. §10 VgV bzw. §13 EU Abs.1 Nr.1 i.V.m. §11 EU Abs.4 VOB/A (2.Abschnitt) bzw. §38 Abs.1 i.V.m. §7 UVgO bzw. §13 Abs.1 Nr.1 VOB/A (1.Abschnitt).
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